
.Elternversammlung für 
Schullaufbahn.

ab Schuljahr 2024/25

September 2024

„Schule – Tor zur Zukunft“



Anliegen (der Veranstaltung)

Informationen über die veränderte 
Form der Schullaufbahn

Informationen zu den Schulformen

Klärung von Fragen (bitte auch per E-Mail)



Schullaufbahnverfahren

 Das Verfahren zur Aufnahme an weiterführenden Schulen 
wurde angepasst.

 Das Bildungsministerium weist darauf hin:                                
„Der verfassungsrechtliche und schulgesetzlich verankerte 
freie Elternwille bleibt dabei weiterhin bestehen.“

 Die mit den Eltern stattfindenden Lernentwicklungsgespräche
sollen noch stärker auch auf die Perspektive hinsichtlich der 
Wahl der weiterführenden Schulform ausgerichtet werden.

 Ab dem Schuljahr 2024/25 gibt es für die 4. Klassen ein neues 
Verfahren, das Eignungsfeststellungsverfahren.



Eignungsfeststellungsverfahren

Rechtsgrundlage: Erlass des Ministeriums für Bildung 
vom 9. Juli 2024 
(SVBl. vom 20. August 2024

Abfrage zur Wahl der weiterführenden Schulform
bis 18. Oktober 2024

(Der Wunsch hat noch keine Verbindlichkeit hinsichtlich der 
späteren Schullaufbahnerklärung.)



Eignungsfeststellungsverfahren

Rückantwort der Grundschule an die Eltern
bis 25. Oktober 2024

 Schriftliche Information der Grundschule, welche 
weiterführende Schulform nach bisherigem Stand empfohlen 
wird.

 Als Maßgabe gilt hierfür der schülerbezogene 
Kompetenzeinschätzungsbogen.

 Weicht der Wunsch der Eltern vom Votum der Grundschule 
ab, teilt die Grundschule eine Empfehlung der Teilnahme an 
einer gesonderten Eignungsfeststellung schriftlich mit.



Eignungsfeststellungsverfahren

Wunsch der Eltern Votum der Grundschule Teilnahmeempfehlung

Sekundarschule Gymnasium Ja

Sekundarschule Sekundarschule Nein (aber möglich)

Gymnasium Sekundarschule Ja

Gymnasium Gymnasium Nein (aber möglich)

Fallbeispiel



Eignungsfeststellungsverfahren

Rückmeldung der Eltern
zur Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren

bis 11. November 2024

Grundschule meldet die Teilnehmer
am Eignungsfeststellungsverfahren an das LSchA

bis 15. November 2024



Eignungsfeststellungsverfahren

Schriftliche Leistungsfeststellungen

 Aufgaben für Deutsch und Mathematik werden landeszentral 
vergeben. 

 Leistungsfeststellung wird in der Grundschule geschrieben.

 Bewertung erfolgt durch die Eignungsfeststellungskommission

(besteht aus 2 LK Gymn. + 2 LK GS und wird durch das LSchA
ernannt).



Eignungsfeststellungsverfahren

Schriftliche Leistungsfeststellung
Mathematik (45‘)

am 27. November 2024

Schriftliche Leistungsfeststellung
Deutsch (45‘)

am 26. November 2024



Eignungsfeststellungsverfahren

Mündliche Leistungsfeststellung
am 30. November 2024

 Eltern werden über Ort und Zeit rechtzeitig informiert.

 Mündliche Erhebung findet in Form einer Unterrichtsstruktur 
statt (2x 45‘).

 Aufgaben werden landeszentral vergeben. 

 VA: Eignungsfeststellungskommission



Eignungsfeststellungsverfahren

Auswertung durch die 
Eignungsfeststellungskommission

 Nach der mündlichen Leistungserhebung erfolgt die 
Auswertung der Gesamtleistung.

 Die Kommission erstellt eine Empfehlung für den weiteren 
Bildungsgang.

 Eltern und Grundschule werden über die Empfehlung 
informiert.



Schullaufbahnverfahren

Erstellung der Schullaufbahnempfehlung 
durch die Grundschule

8. Januar 2025

Ausgabe der Schullaufbahnempfehlung 
durch die Grundschule (mit Zeugnissen)

24. Januar 2025

Abgabe der Schullaufbahnerklärung 
durch die Eltern an die Grundschule 

(Beide Sorgeberechtigten müssen unterschreiben!)

3. Februar 2025



Vorläufige Wahl zum Besuch …

„Wunschzettel“ 

der Eltern

Empfehlung

der Grundschule

Kenntnisnahme

der Eltern



Schullaufbahnempfehlung 
Gymnasium

Eine Empfehlung für die Schulform Gymnasium kommt insbesondere 
infrage, wenn die Mehrheit der Fähigkeiten und Kompetenzen bei 
stark ausgeprägt bzw. überwiegend stark ausgeprägt liegt

 Geht mein Kind im Allgemeinen gern zur Schule und hat es selbst den Wunsch geäußert, auf ein 
Gymnasium zu wechseln?

 Kommt mein Kind im Großen und Ganzen allein mit den Hausaufgaben zurecht und erledigt diese 
zügig, geduldig und sorgfältig?

 Hält mein Kind seine Arbeitsmaterialien und seine Arbeitsumgebung eigenständig in Ordnung?

 Hat mein Kind in den Kernfächern in der Regel gute Leistungen erbracht?

 Hat mein Kind einen umfassenden Wortschatz und drückt es sich gut aus?

 Zeigt mein Kind vielseitiges Interesse an seiner Umgebung? Ist es wissbegierig und möchte Neues über 
das Alltägliche hinaus erfahren? 

 Kann mein Kind rasch Zusammenhänge verstehen?

 Kann sich mein Kind Gelerntes gut merken?

 Hat mein Kind Freude daran, sich über längere Zeit selbstständig und konzentriert mit Tätigkeiten wie 
Lesen, Schreiben, Zeichnen oder Musizieren zu beschäftigen?



Kompetenzeinschätzungsbogen



Kompetenzeinschätzungsbogen



Kompetenzeinschätzungsbogen



Kompetenzeinschätzungsbogen



Endgültige Schullaufbahnempfehlung
der Grundschule



Schullaufbahnerklärung



Termine

bis 18.10.24 Abfrage – Wahl weiterführende Schule

bis 25.10.24 Rückantwort (vorl. Empfehlung) an Eltern

bis 11.11.24 Rückmeldung der Teilnahme 
(Kenntnisnahme) durch Eltern

bis 15.11.24 Meldung der Teilnehmer an LSchA

26.11.24 Leistungsfeststellung Deutsch (schr.)

27.11.24 Leistungsfeststellung Mathematik (schr.)

30.11.24 Leistungsfeststellung 2x45‘ (mdl.)

08.01.25 Erstellung der Schullaufbahnempfehlung

24.01.25 Ausgabe der Schullaufbahnempfehlung

03.02.25 Rückgabe der Schullaufbahnerklärung



Kontaktmöglichkeiten

Grundschule Mieste
OT Mieste

Elsholzweg 11
39649 Hansestadt Gardelegen

Tel.:   039082 / 933 127

E-Mail: grundschule-mieste@t-online.de

Hompage: www.gs-mieste.de

mailto:grundschule-mieste@t-online.de


Halbjahr Klasse 4

Elternwunsch zur Schullaufbahn

Eltern = Schule

Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren

schriftliche Leistungsfeststellung 

Deutsch und Mathematik

Gymnasium

Sekundarschule

Vorläufige Schullaufbahnempfehlung der Grundschule

Kenntnisnahme / Teilnahmemeldung der Eltern

Eltern ≠ Schule

mündliche Leistungsfeststellung 

Deutsch und Mathematik

Empfehlung der 

Eignungsfeststellungskommission

Elternwille
© Th. Eckhardt


